
 

A n t r a g : 

 

1. Für das Gebiet südlich des Südbahnho-

fes, östlich der Altonaer Straße und nörd-

lich der Straße Störwiesen im Stadtteil 

Wittorf ist ein Bebauungsplan im Sinne 

des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufzu-

stellen. Der Bebauungsplan dient der 

Entwicklung eines Wohnquartiers auf ei-

ner Gewerbebrache. 

 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 

 

3. Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ist eine 

Umweltprüfung durchzuführen, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen ermittelt, beschrieben und 

bewertet werden. 

 

4. Die in ihren Aufgabenbereichen berühr-

ten Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange sind über die Planung zu unterrich-

ten und zur Äußerung auch in Hinblick 

auf den erforderlichen Umfang und De-

taillierungsgrad der Umweltprüfung auf-

zufordern. 

 

5. Es ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

den Richtlinien der Stadt Neumünster 

durchzuführen. 

 

 


